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Haushaltszwischenbericht Jahr 2023 
 
 
Dieser Bericht stellt den Stand des Haushaltsvollzuges bzw. die Entwicklung zum 22.06.2023 
vergleichend zu den Plan-Zahlen im Haushaltsplan des laufenden Jahres 2023 dar. 

 
 
 
1. Haushaltsplan 2023 
 
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 
06.02.2023 beschlossen.  
 
Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans samt mittelfristiger Finanzplanung der Gemeinde Muggensturm für das 
Haushaltsjahr 2023 bestätigt. Der genehmigte Haushaltsplan wurde im Anschluss öffentlich 
bekanntgemacht und lag dann gemäß den rechtlichen Vorgaben an sieben Werktagen öffentlich 
aus. Einwendungen gegen den Haushaltsplan im Zuge der Offenlage gab es keine. 
 
 
 
2. Liquidität 
 
Die Liquidität der Gemeindekasse war wie bisher immer auch stets gesichert. Kassenkredite wurden 
auch in 2023 bisher keine beansprucht. Derzeit sind Gelder gestaffelt nach unterschiedlichen 
Fälligkeiten angelegt. Dies sind teilweise auch Geldanlagen, die noch vor der Minuszinsphase -
ausgelöst durch die Corona-Pandemie- angelegt wurden. Seinerzeit wurden, wie bereits auch schon 
öfter im Gemeinderat erläutert wurde, vermehrt Gelder längerfristig angelegt. Dies geschah dann 
vor allem unter dem Aspekt der Sicherheit der Anlageformen und nicht mit Hauptfokus auf die 
maximal mögliche Höhe des Zinsertrages.  
 
Im Jahr 2023 wurden nun weitere Geldanlagen mit nun wieder positiver Verzinsung mit einjährigen 
Laufzeiten bei regionalen Instituten ergänzend angelegt.  
 
Gemäß Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der 
letzten Finanzprüfung, sollte zum Thema Geldanlage eine entsprechende Richtlinie erlassen 
werden, in der ganz genau geregelt wird, wo und zu welchen Konditionen verfügbares Geld der 
Kasse angelegt werden darf. Dies soll der Absicherung der Verwaltung dienen.  Hintergrund der 
GPA-Empfehlung ist die erfolgte Reform des Einlagensicherungsfonds bei den deutschen 
Privatbanken. Durch die Insolvenz der Greensill-Bank im März 2021 ergab sich hier aber noch 
Änderungsbedarf in den Mustern für eine solche Richtlinie, denn die Greensill-Bank hatte genau 
diese Vorgaben von Muster-Richtlinien erfüllt.  
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3. Ergebnishaushalt 2023 
 
 
Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt zeigt im NKHR letztlich das „Ordentliche 
Ergebnis“ an. Laut Gesetz sollte dies nicht negativ sein. Denn dann ist der gesetzlich geforderte 
Haushaltsauglich gewährleistet. Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt 
gegenübergestellt. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses werden dann letztlich am Ende der 
Ergebnis-Rücklage zugeführt. 

 
 
 
Im Gesamtergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit laut Planung letztlich ein Plus von rund 2,5 Mio. 
€ Das liegt vor allem an den deutlich höheren Erträgen und dabei durch die auch höheren 
Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2023 gemäß der Planung. Und auch in den Folgejahren wird 
hier ein positives Ergebnis erwartet.  
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Detailliert setzen sich die Zahlen im Ergebnishaushalt 2023 (Plan) wie folgt zusammen: 
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Mit Stichtag zum 22.06.2023 ergeben sich aktuell nun im Gesamt-Ergebnishaushalt 2023 in der 
Summe folgenden Zahlen: 
 

 
Hinweis: Einnahmen sind in SAP immer mit Minus-Vorzeichen dargestellt ! 

In dieser Ansicht ist gut zu erkennen, dass man Stand Ende Juni 2023 in vielen der Bereiche im 
„Soll“ gemäß der Planung 2023 liegt.  
 
Bei den Zuweisungen auf der Ertragsseite muss man vor allem noch die Zuweisungen für die 
restlichen noch nicht fälligen Quartale gemäß dem Finanzausgleichgesetz (FAG) hinzurechnen, die 
natürlich noch nicht alle verbucht wurden. Ebenfalls wurden die Zuweisungen im Wege des 
Finanzreformbescheides -sprich hier vor allem die Einnahmen des Einkommenssteueranteils- für 
das 2. bis 4. Quartal noch nicht fällig und somit hier auch noch nicht verbucht, denn diese Quartale 
weichen völlig von den üblichen Kalender-Quartalen ab. 
 
Ebenso verhält es sich dadurch im Gegenzug in der Spalte „Transferaufwendungen“ sprich 
Zahlungen ohne direkte Gegenleistungen. Denn auch hier fehlen noch aus dem gleichen Grund die 
Verbuchungen der FAG-Umlage bzw. der Gewerbesteuerumlage an das Land, die ja mit den 
Zuweisungen aus den FAG-Zuweisungen verrechnet werden.  
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Gemäß den vorliegend Bescheiden entsprechen aber sowohl die Erträge als auch die 
Aufwendungen im Bereich FAG bisher vollständig der Planung für das Jahr 2023. 
 
 
Die Zahlen im Bereich Steuern und Zuweisungen mit Stichtag zum 22.06.2023 sehen auf der 
Ertragsseite wie folgt aus: 

 
Und auch hier im Detail zeigt sich, dass sich die Zahlen bisher weitestgehend gemäß der Planung 
entwickeln.    
 
 
An diesen Auswertungen ist zu erkennen, dass auch diese Ansätze für das Jahr 2023 sehr reell 
berechnet und eingeplant wurden, denn die Halbjahres-Ergebnisse und letztlich damit dann 
hochgerechnete Ergebnisse entsprechen mehr oder weniger den Ansätzen für das Jahr 2023.  
 
Auch die Steuern entwickeln sich gemäß der Planung. Zum Sommer hin liegen tendenziell erst 
mehr Ergebnisse der Steuerprüfungen bzw. die Jahressteuerbescheide der Firmen vor, woraufhin 
dann gegebenenfalls im Bereich Gewerbesteuer Nachzahlungen erfolgen und die damit 
verbundenen neuen Vorauszahlungen vom Finanzamt angepasst werden. Aber natürlich kann es 
hier trotz der weiter sehr positiven Entwicklung dabei auch jederzeit zu Rückzahlungen kommen. 
 
Die Corona-Pandemie hatte bereits in den letzten Jahren bei den großen Gewerbesteuerzahlern 
keine sehr großen Auswirkungen auf die Vorauszahlungen für das laufende Jahr gehabt. 
Minderungen wurden erneut im Gegenzug oft durch gleichzeitige Erhöhungen anderer Betriebe bei 
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den Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen. Auch Stundungen etc. halten und hielten sich auch 
weiterhin in Grenzen. 
 
 
 
 
Auf der Ausgabenseite im Ergebnishaushalt sieht es ansonsten zum 22.06.23 wie folgt aus: 
 

 

 

 
 
 
Dem Gesamtansatz zum von rund 25,3 Mio. € stehen zum Stichtag Juni 2023 verbuchte Ausgaben 
von rund 9 Mio. € gegenüber.  
 
 
Der Personalbereich liegt dabei gemäß der obigen Auswertung mit 1,5 Mio. € voll in der Planung. 
Hier sind auch bereit die Juni-Bezüge unter Berücksichtigung der Regelungen des TVÖD-
Abschlusses verbucht. Hochgerechnet wird somit trotz der Tarifeinigung der Ansatz bei den 
Personalaufwendungen zum Jahresende nicht überschritten werden. 
 
Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zum 22.06.23 insgesamt rund 
1,2 Mio. € bisher verausgabt, das liegt somit immer noch innerhalb der Planung, denn von den rund 
5 Mio. € im Gesamtansatz 2023 sind hier zum Stichtag noch mehr als zwei Drittel des Ansatzes 
nämlich noch 3,8 Mio. € frei verfügbar. Dies liegt unter anderem auch daran, dass bauliche 
Ertüchtigungen, die in der Planung nicht als Investitionen sondern hier eingeplant wurden, zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt wurden. 
 
 
Hierzu noch ergänzend ein Auszug aus der großen Liste der Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen und den dazugehörigen Bereichen im Jahr 2023:  
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Sachkonto                 2022             Ansatz     Ergebnis        Diff.    
                  Ergebnis               2023            22.06.23 
 

 
 
 
 
 
 



  Seite 8 von 13 

Sachkonto                 2022             Ansatz        Ergebnis              Diff. 
                  Ergebnis               2023            22.06.23 
 

 
 
 
 
Ein Minuszeichen in der Spalte Differenz bedeutet, dass dieses Geld noch zur Verfügung steht in 
Bezug auf den Haushaltsansatz 2023. 
 
Dies ist außer bei auf zwei Sachkonten auch generell der Fall. Ausnahme sind hier die 
Müllgebühren, da hier u.a. viel wilder Müll anfällt der so nicht einplanbar ist, und zusätzlich neu 
festgelegte (höhere) Müllgebühren die dann aber teilweise wieder weitergereicht werden und somit 
sich dann wieder ausgeglichen über die Einnahmeseite.  
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Und im Bereich der Unterhaltung von Außenanlagen gibt es eine Überschreitung, weil hier ein 
erheblicher Mehraufwand für Baumpflege aus Verkehrssicherungsgründen in Zusammenhang mit 
den drastischen Trockenschäden notwendig war, der so nicht geplant war. 
 
 
Das Ergebnis für Transferaufwendungen (Leistungen ohne direkte Gegenleistung) liegt zum 
Stichtag bei rund 6 Mio. €, der Ansatz des gesamten Jahres beträgt 13,4 Mio. €. Wie oben bereits 
erwähnt, müssen hier noch die abweichenden und noch nicht fälligen Quartale später im laufenden 
Jahr verbucht werden. 
 
Transferaufwendungen sind ja Zahlungen ohne konkrete Gegenleistungen, wie z.B. die FAG-
Umlage, die Kreisumlage oder die Gewerbesteuerumlage auf der Ausgabenseite, aber u.a. auch die 
Zuschüsse an die Träger die Kindertageseinrichtungen oder andere Zuschüsse an Vereine, Private 
oder andere Empfänger.  
 
 
Näheres dazu in der folgenden Übersicht: 
 
 
Sachkonto            2022    HJ-Ansatz        Ergebnis              Diff. 
          Ergebnis                   2023     22.06.23 
 

 
 
 
 
Zusammenfassend ist zum Ergebnishauhalt 2023 nach dem ersten Halbjahr zu sagen, dass die 
Haushaltsansätze größtenteils weiterhin ihre Gültigkeit haben und der Planung entsprechen.  
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Insbesondere im Bereich der Aufwendungen sind keine gravierenden Erhöhungen absehbar. Auch 
ist hier davon auszugehen, dass wiederum einige Ansätze nicht voll benötigt werden.  
  
Es sei dabei noch darauf hingewiesen, dass die Ausgaben des Ergebnishaushalts untereinander 
deckungsfähig sind.  
 
Auf der Ertragsseite hängt aber auch noch vieles von den weiteren Entwicklungen in diversen 
Bereichen ab, hier vor allem bei den Steuereinnahmen und den Zuweisungen.  
 

 

 

4. Finanzhaushalt 2023 
 
 
Die Finanzrechnung bzw. der Finanzhaushalt zeigt einerseits die Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an, als Ergebnis dann den 
Zahlungsmittellüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes (vgl. Zahlen dazu oben). 
 
 
Dazu kommen dann aber noch die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Investitionstätigkeiten. 
Unterm Strich ergibt sich dann somit der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus 
Finanzierungstätigkeiten. Um diesen Bedarf zu decken muss man entweder Kredite aufnehmen, 
Vermögen veräußern oder wenn vorhanden die allgemeinen Rücklagen aktivieren damit sie zur 
Liquidität beitragen. 
 
 
Der Finanzhaushalt für das Jahr 2023 und Folgejahre sieht gemäß der Planung im Haushalt 2023 
und folgende Jahre wie folgt aus: 
 
 
  



  Seite 11 von 13 

 
 
 
 
    
Im Jahr 2023 ergibt sich gemäß Planung, vor allem aufgrund der Höhe der eingeplanten 
Bauausgaben in Höhe von 14,2 Mio. € (Gesamtsumme der Investitionen beträgt rund 15,2 Mio. €), 
letztlich ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 9,9 Mio. €. Um diesen Bedarf abzudecken sind laut  



  Seite 12 von 13 

Planung im Haushaltsplan 2023 Rücklagenentnahmen in eben dieser Höhe vorgesehen zur 
Finanzierung. 
 
Das derzeitige Ergebnis 2023 mit Stand zum 22.06.23 (markiert mit rotem Pfeil) sieht wie folgt aus: 
 
 
 

 

 

  
An dieser Auswertung lässt sich vor allem erkennen, dass natürlich die bisherigen Minderausgaben 
im Ergebnishaushalt aber auch die bisher geringeren Auszahlungen im Investitionsbereich das 
Gesamtergebnis 2023 natürlich noch sehr positiv beeinflussen. 
  
Nach jetzigen Stand wäre derzeit eine deutlich geringer Rücklagenentnahme zum Jahresende zu 
verzeichnen, was sich so aber natürlich am Jahresende letztlich noch anders darstellen wird, wenn 
dann die weiteren laufenden Kosten im Ergebnishaushalt und auch noch weitere Zahlungen im 
Investitionsbereich geflossen sind.  
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Und auch bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden von den eingeplanten 15,2 
Mio. € zum 22.06.23 rund 3,5 Mio. € in 2023 ausbezahlt. Dies betrifft vor allem den Bereich Tiefbau 
(Regenklärbecken/Regenüberlaufbecken Bereich Bauhof), aber z.B. auch im Hochbau die beiden 
großen Hochbauvorhaben Wolf-Eberstein-Halle und Neubau Kindertageseinrichtung Jona im Faisen 
Nord II. 
 
Aber hier kommt es vor allem bei den Bauvorhaben noch zu einigen Auszahlungen im Jahr 2023. 
Und sowohl beim Hochbau als auch in den anderen Investitionsbereichen werden noch 
anstehenden Ausschreibungen und Vergaben erst noch aufzeigen, inwiefern dieses Jahr noch 
Realisierungen anstehen und wieviel Gelder dafür noch verausgabt werden müssen. Das ist somit 
auf das Gesamtjahr gesehen jetzt noch schwer abzuschätzen aufgrund der noch immer derzeitigen 
Unwägbarkeiten im Bausektor (Preissteigerungen und Bezugsprobleme beim Material, 
Vollauslastung der Firmen, Personalmangel bei den Firmen etc.). Und auch bereits bestehenden 
Auftragsvergaben hängen wie bekannt teilweise aus diversen Gründen im Zeitplan zurück.   
 
 
 
 

5. Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend lässt sich über den bisherigen Vollzug des Haushaltsplans 2023 folgendes 
sagen: 
 
Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts bewegen sich im Rahmen der Planzahlen 
für das Jahr 2023, in manchen Bereichen sind Einsparungen zum Jahresende abzusehen. Die 
Einnahmen sind bisher stabil, bisher gibt es hier keine Ausfälle.  
 
Im Finanzhaushalt 2023 ergeben sich bisher Einsparungen durch die Auswirkungen aus dem 
Ergebnishauhalt, aber natürlich auch durch geringere Auszahlungen bei Investitionstätigkeiten. Die 
Rücklage muss nach derzeitigem Stand daher voraussichtlich zum Jahresende nicht wie geplant mit 
einer vollen Rücklagenentnahme belastet werden.  
 
Wie bereits erläutert, hängt das Ergebnis 2023 aber hauptsächlich auch davon ab, ob und wie weit 
noch Baumaßnahmen tatsächlich in 2023 durchgeführt werden und dann noch zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2023 mit Stand zum 
22.06.2023 zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


